
Beitragsordnung 
§ 1 Grundsatz 
Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die 
Beitragsverpflichtungen der Mitglieder sowie die Gebühren. Sie kann nur von der 
Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden. 
  
§ 2 Beschlüsse 
(1) Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe des Jahresbeitrages und 
des    Werterhaltungsbeitrages. 
Der Vorstand legt die Gebühr fest, die für die Inanspruchnahme von Sonderleistungen 
erhoben werden. 
(2) Die festgesetzten Beiträge werden zum 1. Januar des folgenden Jahres fällig, in dem der 
Beschluss gefasst wurde. 
(3) Der tatsächliche Beitragseinzug erfolgt am letzten Mittwoch im Januar. 
Der Beschluss der Mitgliederversammlung kann auch ein anderer Termin festgelegt werden. 
  
§ 3 Beiträge 
Mitgliedsbeiträge (Stand 06.07.2024) 
Alle Jahresbeiträge sind zum 1. Januar eines jeden Jahres fällig. Bei Beitritt im laufenden Jahr 
sind die Beiträge sofort fällig. 
Bei Eintritt ab 01.01.2025 wird eine einmalige Aufnahmegebühr von 300 € je aktiver 
Erwachsener und 50 € für Schüler ab 15 Jahren (Kalenderjahr), Auszubildende und 
Studenten erhoben. 

 



 



 
 


